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• Die Probe sollte aus einem mindes-
tens bleistift- bis kleinfingerdicken
Strang bestehen.
• Die Haare sind vor dem Abschneiden
mit einem Bindfaden, möglichst 2 bis 3 cm
von der Kopfhaut entfernt, fest zusammen-
zubinden.
• Die zusammengebundenen Haare
sind möglichst direkt an der Kopfhaut
abzuschneiden. Sollte dies nicht möglich
sein, ist die Länge der zurückgebliebe-
nen Haarreste zu dokumentieren.
Im Hinblick auf die Prüfung der Gewahr-
samsfähigkeit ist zu sagen, dass die Po-
lizei verpflichtet ist, von einem Arzt fest-
stellen zu lassen, ob die Person gewahr-
samsfähig ist. In der entsprechenden Ver-
waltungsvorschrift (VwV Gewahrsam v.
01.11.1999) heißt es hierzu:
„...Grundsätzlich darf eine Person nur in
Gewahrsam genommen werden, wenn sie
gewahrsamsfähig ist. Gibt ihr Gesundheits-
zustand Anlass zur Besorgnis, so ist eine
ärztliche Untersuchung zu veranlassen.
Anlass zur Besorgnis besteht bei
a) äußeren, offensichtlich nicht unerheb-
lichen Verletzungen,
b) Verdacht auf innere Verletzungen,
c) offensichtliche Anzeichen auf Ein-
wirkung von Alkohol und/oder anderen
berauschenden Mitteln,
d) wenn Betrunkene nicht ansprechbar
sind oder sich in einem Dämmerzustand
befinden,
e) wenn Betrunkene durch besondere Ag-
gressivität auffallen bzw. einen sogenann-
ten pathologischen Rausch erkennen lassen,
f) Alkohol- oder Drogenentzugserschei-
nungen (Verwirrtheitszustände, Halluzi-
nationen),
g) Orientierungslosigkeit, Bewusstseins-
trübungen, mangelnder Ansprechbarkeit,
h) deutlich depressiven Zuständen, Suizid-
androhungen sowie Suizidversuchen,
i) Äußerungen der in Gewahrsam genom-
menen Person über Schmerzen, krank-
hafte Zustände, Medikamentenbedarf,
j) Schwangerschaft, sofern diese optisch
erkennbar bzw. durch die in Gewahrsam
genommene Person mitgeteilt wird,
k) Anzeichen von Infektionskrankheiten,

l) der Forderung oder dem Wunsch der
in Gewahrsam genommenen Person nach
einer ärztlichen Untersuchung, auch ohne
Angabe von Gründen.
In Zweifelsfällen ist stets ein Arzt hinzu-
zuziehen.
...
Zu Untersuchungen der Gewahrsamsfä-
higkeit können niedergelassene Ärzte in
Anspruch genommen werden, die Ein-
richtungen der öffentlich-rechtlichen
Krankenhausträger (zum Beispiel Uni-
Kliniken, Kreis- oder städtische Kran-
kenhäuser) sowie die Gesundheitsämter
sind nur nach den Grundsätzen der Amts-
hilfe verpflichtet. Die Mitwirkungspflicht
der einzelnen Krankenhausärzte ergibt
sich aus ihrem Dienst- und Treueverhält-
nis. Ferner ist auch die Inanspruchnahme
der Polizeiärzte möglich.
Dem untersuchenden Arzt sind die Vor-
drucke „Ärztliche Bescheinigung zur
Gewahrsamsfähigkeit“ (...) und „Entschei-
dung des Arztes“ (...) vorzulegen. Die
Gewahrsamsfähigkeit ist grundsätzlich
schriftlich bescheinigen zu lassen.“
Meines Erachtens stellt die Verwaltungs-
vorschrift keine ausreichende Rechts-
grundlage dar, dass der Arzt gegen den
Willen des Delinquenten tätig wird. Kon-
flikte könnten sich ergeben, wenn der
hinzugezogene Vertragsarzt durch die
Untersuchung bei der Polizei seine ver-
tragsärztlichen Verpflichtungen vernach-
lässigt. In Analogie zu den Blutentnah-
men sollten diese Untersuchungen durch
Ärzte vorgenommen werden, die beson-
ders rechtlich dazu verpflichtet sind oder
die sich bereit erklärt haben. Allerdings
sollte beachtet werden, dass die Gewahr-
samsuntersuchung dazu dient, gesundheit-
lichen Schaden von dem Delinquenten
abzuwenden. Der Arzt nimmt gegenüber
dem Delinquenten eine Garantenstellung
ein. Die auszustellende ärztliche Beschei-
nigung sollte unbedingt für die eigenen
Unterlagen kopiert werden (Dokumenta-
tionspflicht!).
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